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DOMAINRECHT

Vereinfacht formuliert, ist die 
„Domain“ das, was in der virtuellen 
Welt draufsteht, und der „Content“ 
das, was online drin’ ist.



INTERNET-DOMAIN-NAMES
IM KENNZEICHENRECHT
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INTERNET-DOMAIN-NAMES IM 
KENNZEICHENRECHT

Internet Domains werden von der Rsp 
als Bezeichnungen angesehen, die 
deren Inhaber kennzeichnen und 
Marken- und Namensrechte anderer 
verletzen können. Bei tatsächlich 
begangener Markenrechtsverletzung 
darf abgemahnt werden. Dazu darf der 
Betroffene einen Anwalt nehmen. 
Dessen Kosten sind aufgrund der 
gesetzlichen Streitwerte hoch.



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Sehr allgemeine Begriffe 
können als Marke idR nicht 
geschützt, aber sehrwohl als 
Domain registriert werden. Im 
Internet gilt diesbezüglich das 
technische Prioritätsprinzip.



Struktur von Internet Domains

Http://www.eurolawyer.at

Second Level Domain

Informationsdienst

Protokoll

Top Level Domain



Domain Registry (NIC.AT)
Whois eurolawyer.at   © NIC.AT 2004 

domain:      eurolawyer.at
descr:       [organization]: Thiele Clemens
descr:       [name]:  Thiele Clemens
descr:       [street address]: Dr.Franz-Rehrl-Platz 7
descr:       [postal code]:    A-5020
descr:       [city]:           Salzburg
descr:       [country]:        Austria (AT)
descr:       [phone]: +43 662 628037
descr:       [fax-no]: +43 662 628037 22
....
admin-c:     TC584-RIPE
tech-c:      GK23-RIPE
zone-c:      GK23-RIPE
nserver:     ns1.salzburg.co.at
nserver:     ns2.salzburg.co.at
remarks:     195.70.96.4
remarks:     195.70.98.4
...
source:      RIPE



Registrierungsvertrag

ACHTUNG!

Verlust des Domain-Nutzungsrechts 
bei Nichtzahlung der Jahresgebühr!



Technische Determinanten

· Domains sind technische Netzadressen (seit 
31.3.2004 auch IDN Standard bei .at)

· Domains ermöglichen verschiedene Dienste 
des Internet (insbes. WWW, E-Mail, ftp)

· Ca. 220 Top-Level-Domains 
· Technische Einmaligkeit der Domain (first 

come first served)
· Domains werden bei privaten Vergabestellen 

registriert, die eine bloß technische, aber 
keine rechtliche Prüfung vornehmen



Domain & Kennzeichenrecht

Domain = virtuelle 
Identität



Domainnamen - Definition

Vom Inhaber frei wählbare, weltweit 
einmalige, alphanumerische Bezeichung 
mit bis zu 255 Zeichen zur Bezeichnung 
eines an das Internet angeschlossenen 
Rechners (IDN Standard).
Wird auf DNS Servern in numerische IP 
Adressen abgebildet.
Hierarchisch aufgebaut



Domainnamen - Aufbau

Beispiel: http://www.eurolawyer.at
Aufbau (v.r.n.l.)

Top level domain
generisch: .com .org .net .edu .gov .mil
länderspezifisch nach ISO: .ch .de .at etc.
in einigen Ländern Subdomains, zB .co.uk
gewillkürter Domainname
Internet Dienst (hier WorldWideWeb)



Domainnamen - Probleme

whitehouse.gov



Domainnamen - Probleme

whitehouse.com



Domainnamen - Konflikte

Domain Name Grabbing
Zwecks “Lösegeldforderung”
Fall: format.at, jusline II
Unbeabsichtigte Identität
Häufig aufgrund “Globalität” des Internet
Fall: winterthur.ch
Missbrauch von Domainnamen
Fall: fpo.at



Domainnamen vs 
Kennzeichen

Domain Name

- privatrechtl. 
verliehen
- vertraglicher 
Anspruch
- Nutzung "weltweit"
- first come-first 
served
- keine Kennzeich-
nungskraft nötig

- keine Klassen

Marke/Firma/Name

- hoheitlich verliehen
- "Eigentumsrecht"
- territoriale Nutzung
- behördliche Prüfung
- Kennzeichnungskraft
erforderlich

- 45 Markenklassen



Domainnamen - Fälle

Jusline.com I, jusline.com II
sattler.at
format.at
ortig.at
alutop.at, steuerprofi.at, dermanet.at
gewinn.at
bundesheer.at I, bundesheer.at II
fpo.at I, fpo.at II
cyta.at, pro-solution.at, onlaw.co.at
immobilienring.at, bernhart.at, dullinger.at



Domains und Wettbewerbsrecht

Achtung!
Domain Grabbing ist 
sittenwidriger 
Behinderungswettbewerb!



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND WETTBEWERBSRECHT

Die erste Fallgruppe des 
sittenwidrigen Domain-Grabbing

Der Domain-Name wird nur zum Schein 
oder überhaupt nicht benützt, sondern 
nur zu dem Zweck belegt, um ein 
Vertriebshindernis für den Konkurrenten 
zu errichten und diesen an der 
Verwendung “seines” von ihm bereits 
verwendeten Kennzeichens als Domain-
Name zu hindern.



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND WETTBEWERBSRECHT

Die zweite Fallgruppe des 
sittenwidrigen Domain-Grabbing

Die Registrierung des Domain-Names 
wird ausschließlich deshalb bewirkt, um 
den Inhaber des Kennzeichens zur 
Zahlung eines “Lösegeldes” für die 
Herausgabe “seiner” Domain zu 
bewegen.



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Was Sie bei der Registrierung von 
Domains unbedingt beachten sollten, um 
juristische Schwierigkeiten zu vermeiden!

Regel 1: Keine Marken und keine 
Namen von Unternehmen



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Was Sie bei der Registrierung von 
Domains unbedingt beachten sollten, um 
juristische Schwierigkeiten zu vermeiden!

Regel 2: Keine Namen von 
Prominenten



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Was Sie bei der Registrierung von 
Domains unbedingt beachten sollten, um 
juristische Schwierigkeiten zu vermeiden!

Regel 3: Keine Titel von Zeitschriften, 
Filmen, Software



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Was Sie bei der Registrierung von 
Domains unbedingt beachten sollten, um 
juristische Schwierigkeiten zu vermeiden!

Regel 4: Keine Städte- oder 
Ortsnamen



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Was Sie bei der Registrierung von 
Domains unbedingt beachten sollten, um 
juristische Schwierigkeiten zu vermeiden!

Regel 5: Keine Bezeichnungen von 
staatlichen Einrichtungen



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Was Sie bei der Registrierung von 
Domains unbedingt beachten sollten, um 
juristische Schwierigkeiten zu vermeiden!

Regel 6: Keine Tippfehler-Domains



INTERNET-DOMAIN-NAMES 
UND KENNZEICHENRECHT

Was Sie bei der Registrierung von 
Domains unbedingt beachten sollten, um 
juristische Schwierigkeiten zu vermeiden!

Regel 7: Handel nur mit 
"ungefährlichen" Domains



DOMAINRECHT

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!

(C) 2004 RA Dr. Clemens Thiele
Anwalt.Thiele@eurolawyer.at


